
Auszüge aus dem Protokoll 

 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Dammbach vom Donnerstag, 19.10.2023 um 

19:00 Uhr im Rathaus, Wintersbacher Str. 141, Dammbach  

  

  

 

1. Begrüßung und Protokollanerkennung 

 

 

Ein Gemeinderat stellt den Antrag die folgenden Tagesordnungspunkte aus dem nichtöffentli-

chen Teil in den öffentlichen Teil zu verschieben und zu beraten: 

 

 NÖ 4 Straßenreparaturen Gerlachstraße. Ggf Beratung und Beschlussfassung 

 NÖ 2 Beauftragung eines Planers zur Erstellung weiterer Unterlagen - Pläne für das 

RaiBa-Gebäude zur Antragstellung Nutzungsänderung und Förderantrag ALE. Bera-

tung und Beschlussfassung. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig (13:0) der Verschiebung beider Tagesordnungs-

punkte zu. 

 

Aus dem Gemeinderat wird folgende Änderung des öffentlichen Protokolls der Sitzung vom 

14.09.2023 gewünscht: 

 

 TOP 13.2: im letzten Satz soll ergänzt werden: Vor vielen Jahren lag offensichtlich 

ein Baumangel vor. 

  

Das Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14.09.2023 wird einstimmig 

mit 10:0 Stimmen bei Enthaltung der Gemeinderäte, die in der Sitzung nicht anwesend 

waren und der gewünschten Änderung anerkannt. 

  

 

 

3. Gründung einer interkommunalen Gesellschaft (Kommunalunternehmen Ener-

giewerk Landkreis Aschaffenburg "ELA") zur Betätigung im Bereich der Stromerzeu-

gung und -versorgung - Beratung und Beschlussfassung (Anlage) 

 

I. Hintergrund 

Die Energiewende in Deutschland ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung kommt den Kommunen zur Umsetzung der Energiewende auf regio-

naler und lokaler Ebene eine Schlüsselrolle zu. Sie sollen die Vorgaben der Bundesregierung 

und der Staatsregierung konkret umsetzen und den Ausbau der erneuerbaren Energien voran-

treiben. Insbesondere in Bayern hat das Thema in den letzten Monaten deutlich an Fahrt aufge-

nommen: 
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Am 31.03.2023 haben sich die Bürgermeister der Landkreisgemeinden und der Landkreis 

Aschaffenburg daher von der Kanzlei Becker Büttner Held (BBH) über die grundsätzliche 

Möglichkeit und rechtliche Umsetzungsmodelle zum eigenen wirtschaftlichen Engagement im 

Bereich der Erneuerbaren-Energien informieren lassen. 

 

Landkreisvertreter und Bürgermeister haben mit Unterstützung von BBH ein konkretes Kon-

zept und Vertragswerk für die Umsetzung eines gemeinsamen Energiewerks von Gemeinden 

und Städten (nachfolgend „Kommunen“ genannt) und dem Landkreis Aschaffenburg ausgear-

beitet, mit dem vor Ort PV- und Windprojekte entwickelt und umgesetzt werden sollen. 

 

 

II. Grundkonzept Energiewerk 

Bevor eine PV- oder Windkraftanlage errichtet werden kann, müssen zunächst die Grundlagen 

für die Errichtung geschaffen werden („Projektentwicklung“). Beim Aufbau eines gemeinsa-

men Energiewerks schließen sich hierzu die beteiligten Gemeinden und der Landkreis zu einer 

gemeinsamen Gesellschaft zusammen. Nach der Entwicklung des Projekts erfolgt die Errich-

tung der Anlagen in (Tochter)- Projektgesellschaften. Durch die gemeinsame Entwicklung und 

Umsetzung erneuerbarer Energien Projekte im Landkreis können finanzielle und organisatori-

sche Synergien geschaffen werden. Die Wertschöpfung bleibt bei den Gebietskörperschaften, 

wodurch auch die Akzeptanz vor Ort erhöht wird. Zudem sollen Bürger über Bürgerenergiege-

nossenschaften sowie (kommunale) Energieversorger an den Projekten beteiligt werden. Die 

Gemeinden können ihre Pläne und Konzepte untereinander und mit den Netzbetreibern abstim-

men und es werden langfristig für die Kommunen, ihre Bürger und die Unternehmen vor Ort 

erneuerbare Energiequellen gesichert. In einem Energiewerk können zukünftig außerdem wei-

tere Tätigkeiten gebündelt werden. 

 

Bei einer Gesellschaftsgründung mit mehreren Gesellschaftern ist es in der Praxis üblich und 

sinnvoll, die wichtigsten Regelungen in der öffentlichen Satzung (folgend auch „Satzung“) und 

die Details und unverbindlichen Richtlinien der Zusammenarbeit in einem Konsortialvertrag 

(folgend auch „KV“) zwischen den Gesellschaftern zu regeln. 

 

 

III. Rechtsform und Beteiligung 

Das Energiewerk im Landkreis Aschaffenburg wird in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform 

eines gemeinsamen Kommunalunternehmens gegründet (Art. 86 GO, Art. 49 ff. KommZG). 

Das gemeinsame Kommunalunternehmen als besondere Form der Anstalt des öffentlichen 

Rechts bietet sich hierzu an, da eine private Beteiligung ausgeschlossen ist, die Gesellschaft 

immer 100% kommunal bleibt und ferner – wenn zukünftig gewünscht – hoheitliche Aufgaben 

auf das Kommunalunternehmen übertragen werden können. Durch einen starken Vorstand so-

wie die Vertretung der Kommunen im Verwaltungsrat ist das gemeinsame Kommunalunter-

nehmen flexibel genug, Projekte effizient voranzubringen. Gleichzeitig bleibt der kommunale 

Einfluss gewahrt. 

Der Landkreis beteiligt sich finanziell zu einem Anteil von 50%, die Kommunen sind zu glei-

chen Teilen in Höhe der verbleibenden 50% beteiligt (§ 2 Satzung). 
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Die späteren Projektgesellschaften werden üblicherweise in der Rechtsform einer GmbH & Co. 

KGs gegründet werden. An diesen Gesellschaften können sich Dritte, auch Bürger über Bürge-

renergiegenossenschaften (BEG) unproblematisch beteiligen und die Finanzierung der Projekte 

unterstützen. 

 

 
 

 

IV. Kommunalrechtliche Zulässigkeit 

Durch den neuen Art. 3 Abs. 6 Satz 2 BayKlimaG sind die Gemeinden und insbesondere auch 

die Landkreise in Bayern bei der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung er-

neuerbarer Energien nicht (mehr) an die Deckung des voraussichtlichen Bedarfs in ihren jewei-

ligen Gebieten gebunden. Gemeinden wie Landkreise dürfen sich daher im Rahmen ihrer Leis-

tungsfähigkeit in der Energieerzeugung wirtschaftlich betätigen und sich an Gesellschaften be-

teiligen. Die Energieerzeugung umfasst dabei zwingend auch die Vermarktung des erzeugten 

Stroms. Auch die in § 3 der Satzung genannte Entwicklung neuer Geschäftsfelder bezieht sich 

auf die Erzeugung von erneuerbaren Energien und dient damit einem öffentlichen Zweck. 

 

 

V. Geschäftsmodell des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

Bevor eine PV- oder Windkraftanlage errichtet werden kann, müssen zunächst die Grundlagen 

für die Errichtung geschaffen werden („Projektentwicklung“). Projektentwickler entwickeln 

Projekte (Pachtverträge mit Eigentümern, Gutachten, Netzanschlusspunkte, Bau- oder BIm-

SchG-Genehmigung) oft im eigenen Namen und verkaufen diese „Projektrechte“ dann an Pro-

jektgesellschaften, an denen sich Investoren (oft die Projektentwickler selbst und z.B. Bürger 

und Kommunen) beteiligen. Dabei nehmen die Projektentwickler das Risiko in Kauf, dass ein 

Projekt nicht realisiert werden kann. Sie haben dabei aber oftmals eine beträchtliche Marge 
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beim Verkauf des Projekts. Die Projektgesellschaften kaufen die Projektrechte und errichten 

und betreiben die Anlage. 

 

Die Kosten für die Errichtung werden in der Regel zu 80% über Banken fremdfinanziert. Auch 

durch Bürgerbeteiligungen oder Investitionen Dritter kann ein Teil der Investitionskosten fi-

nanziert werden. 

 

 

1. Gemeinsames Geschäftsmodell / Finanzierung 

Ziel des Energiewerks („gemeinsamen Kommunalunternehmen“) ist es zunächst, Projekte im 

Landkreis selbst zu entwickeln und an der Wertschöpfung der Projektentwicklung alle teilneh-

menden Kommunen zu beteiligen. Danach werden die Projekte an Projektgesellschaften ver-

kauft. Am Gewinn sind alle Kommunen und der Landkreis („Träger“) beteiligt. In den An-

fangsjahren wird das gemeinsame Kommunalunternehmen die Gewinne nutzen, um sich selbst 

und weitere Projekte zu finanzieren. So soll sich die Gesellschaft möglichst schnell ohne An-

schubfinanzierung der Träger finanzieren und ihrem Zweck wirksam nachkommen können. 

 

 

 
 

Das gemeinsame Kommunalunternehmen soll außerdem die Geschäftsführung der Projektge-

sellschaften übernehmen und dafür ein Entgelt von den Projektgesellschaften erhalten. Ziel ist 

es außerdem, die laufenden Projekte zu koordinieren und mit dem gemeinsamen Kommunal-

unternehmen eine Plattform zu schaffen, mit der langfristig weitere Geschäftsbereiche erschlos-

sen werden können. 

Eine weitere Option zur Finanzierung ist eine gemeinsam finanzierte kleine Beteiligung von 

4,99% an allen Projektgesellschaften (siehe § 8 Abs. 4 KV), an der alle Kommunen beteiligt 

sind. Dadurch würden die Investitionskosten für alle Kommunen steigen, das gemeinsame 

Kommunalunternehmen hätte aber auf Dauer kleine stetige Finanzzuflüsse aus den Projektge-

sellschaften. 

 

 

2. Individuelle Beteiligung an Errichtung der Anlagen in Projektgesellschaften 

An der Errichtung und am Betrieb der Anlagen (also an den Projektgesellschaften) werden sich 

nicht immer alle teilnehmenden Kommunen beteiligen wollen bzw. können, da hier die größe-

ren Investitionen gemacht werden. 
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So sind z.B. für eine 6 Megawatt PV-Anlage (ca. 6 Hektar) grob 4 Millionen Euro an Investiti-

onen nötig, von denen 20% als Eigenkapital aufgebracht werden muss. Bei einer oder mehreren 

Windkraftanlage(n) oder größeren PV-Anlagen sind die Investitionen deutlich höher. 

 

Daher werden sich an Errichtung und Betrieb der Anlagen nur die Kommunen beteiligen, die 

Willens und in der Lage dazu sind. Um diese individuelle Entscheidung der einzelnen Kommu-

nen gesellschaftsrechtlich und wirtschaftlich darstellen zu können, gibt es zwei Modelle: 

 

Unmittelbare Beteiligung 

Das gemeinsame Kommunalunternehmen gründet eine Projektgesellschaft, verkauft das Pro-

jekt an diese Projektgesellschaft und verkauft dann die Projektgesellschaft an die Kommunen 

die sich beteiligen wollen und/oder an Bürgerenergiegenossenschaften oder Dritte. Die betei-

ligten Kommunen treffen dann die Entscheidungen über die Projektgesellschaft unabhängig 

vom gemeinsamen Kommunalunternehmen. Verwaltung (Gesellschafterversammlung) und 

Steuererklärungen werden von den einzelnen Kommunen übernommen. Die Projektgesell-

schaften verselbstständigen sich so auf Dauer. 

 

Beispiel: 

 

 
 

Mittelbare Beteiligung 

Das gemeinsame Kommunalunternehmen gründet eine Projektgesellschaft, verkauft das Pro-

jekt an diese Projektgesellschaft und behält aber die Mehrheit der Anteile an der Projektgesell-

schaft. Trotzdem werden nicht alle Kommunen mitfinanzieren, sondern im gemeinsamen Kom-

munalunternehmen werden buchhalterisch Sparten gebildet, sodass nur einzelne Träger die Pro-

jektgesellschaft finanzieren und später Gewinne aus dem Stromverkauf erhalten. Damit nur die 

Träger, die das Projekt finanzieren auch über das Projekt entscheiden, wird für jede gegründete 

Projektgesellschaft im gemeinsamen Kommunalunternehmen ein Projektausschuss gegründet. 

Die beteiligten Kommunen treffen daher immer noch die Entscheidungen, hier jedoch noch im 

Rahmen des gemeinsamen Kommunalunternehmens. Die Verwaltung der Beteiligungen findet 

im gemeinsamen Kommunalunternehmen statt. Geplant ist, dass die Besteuerung bereits auf 

Ebene des gemeinsamen Kommunalunternehmens erfolgt und bereits versteuerte Gewinne an 

die Kommunen ausgezahlt werden können (§ 17 Satzung) um dort Verwaltungsaufwand zu 

sparen. 

 

Beispiel 
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Im Vertragswerk sind beide Modelle möglich (§ 10 Abs. 4 Satzung), im Regelfall soll aber die 

mittelbare Beteiligung gewählt werden, um den Charakter des gemeinsamen Kommunalunter-

nehmens als „Dachgesellschaft“ zu erhalten und um die Verwaltungen der Trägerkommunen 

zu entlasten. Hierfür ist in § 8 des Konsortialvertrags ein Standardfall der Beteiligung verein-

bart, von dem im Einzelfall aber abgewichen werden kann. 

 

 

VI. Organe des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

Die Vertretung des gemeinsamen Kommunalunternehmens nach außen sowie die Geschäfts-

führung erfolgt durch den Vorstand (Art. 78 Abs. 1 GO und Art. 90 Abs. 1 LKrO). Der Vorstand 

soll langfristig aus zwei Personen bestehen, von denen eine Person ggf. in Teilzeit aus der Ver-

waltung kommt (§ 6 Satzung und § 4 KV). 

Neben dem Vorstand existiert das Organ des Verwaltungsrates (Art. 78 Abs. 2 GO und Art. 90 

Abs. 2 LKrO). Der Verwaltungsrat bestellt und überwacht den Vorstand und entscheidet über 

wichtige Maßnahmen des gemeinsamen Kommunalunternehmens Aschaffenburg. Die teilneh-

menden Kommunen sowie der Landkreis werden im Verwaltungsrat repräsentiert. Jede Kom-

mune hat eine Stimme, der Landkreis hat, trotz höherer finanzieller Beteiligung, 9 Stimmen (§ 

7 Abs.1 Satzung). Die Mitglieder des Verwaltungsrates unterliegen gemäß Art. 90 Abs.2 Satz 

4 GO und Art.78 Abs.2 Satz 4 LKrO den Weisungen des jeweiligen Gemeinderates und des 

Kreistages. Weitergehende Regelungen zu dem Organ des Verwaltungsrates sind in den §§ 7 

bis 9 der Satzung zu finden. 

Werden Projektgesellschaften gegründet, so wird im Regelfall der mittelbaren Beteiligung für 

Entscheidungen über die jeweiligen Projektgesellschaften innerhalb des gemeinsamen Kom-

munalunternehmens ein Projektausschuss als fakultatives Organ gegründet, welcher aus Ver-

tretern der Träger besetzt werden, die sich an der jeweiligen Projektgesellschaft finanziell be-

teiligen (§ 11 Satzung). Der Projektausschuss entscheidet unter anderem über die Stimmabga-

ben in der Gesellschafterversammlung der Projektgesellschaft. 

 

 

VII. Darstellung Ablauf Verkauf und Umsetzung von Projekten 

Folgend soll der Ablauf beim Verkauf von Projekten und der Gründung von Projektgesellschaf-

ten anhand des Vertragswerks dargestellt werden: 

Das gemeinsame Kommunalunternehmen entwickelt Projekte. Wenn der Vorstand der Mei-

nung ist, dass ein Projekt „reif“ zum Verkauf ist, entscheidet der Verwaltungsrat nach § 8 Abs. 

3 der Satzung über den Verkauf des Projekts (lit. p), über die Gründung einer Projektgesell-

schaft (lit. f), über die mittelbare oder unmittelbare Beteiligung (lit. t) und § 10 Abs. (4)) sowie 

über die Bildung eines Projektausschusses für dieses Projekt (lit. u)). Bei der Entscheidung über 
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die Gründung der Projektgesellschaft wird auch über die Beteiligung der Träger an der Projekt-

gesellschaft entschieden. Hierfür ist in § 8 des Konsortialvertrags ein Standardfall der Beteili-

gung vereinbart, von dem im Einzelfall aber abgewichen werden kann. 

Wenn die Projektgesellschaft gegründet ist, soll das gemeinsame Kommunalunternehmen im-

mer mindestens 51% an dieser Projektgesellschaft halten. Damit hat das gemeinsame Kommu-

nalunternehmen immer die Mehrheit in der Gesellschafterversammlung der Projektgesellschaft. 

Der Vorstand vertritt das gemeinsame Kommunalunternehmen in der Gesellschafterversamm-

lung der Projektgesellschaft. Bevor der Vorstand dort seine Stimme abgeben darf, muss nach § 

8 Abs. 3 lit. h) der Satzung immer der Verwaltungsrat zustimmen. In der Projektgesellschaft 

soll nach § 7 Abs. 4 KV sichergestellt werden, dass die Gesellschafterversammlung über die 

dort genannten Maßnahmen entscheidet. So entscheidet der Verwaltungsrat des gemeinsamen 

Kommunalunternehmens immer über die in § 7 Abs. 4 KV genannten Maßnahmen, auch in der 

Projektgesellschaft. 

Wenn die mittelbare Beteiligung gewählt wird (Standardfall) werden diese Entscheidung nicht 

mehr vom Verwaltungsrat, sondern vom Projektausschuss getroffen (siehe § 11 Abs. 3 Sat-

zung). So entscheiden nur die Träger über Maßnahmen in der Projektgesellschaft, die finanziell 

beteiligt sind. 

 

 

VIII. Eintritt und Austritt / Vorkaufsrecht Projektgesellschaften 

Ein Austritt aus dem gemeinsamen Kommunalunternehmen ist erst nach 5 Jahren möglich (§ 

21 Satzung). Der Wert der Anteile der ausscheidenden Kommune wird einvernehmlich festge-

legt oder nach einem in der Satzung / dem Konsortialvertrag festgelegten Bewertungsverfahren 

von einem Wirtschaftsprüfer bewertet.  

Kommunen können später beitreten, jedoch nur unter Zahlung eines angemessenen Aufgelds 

(§ 3 KV), welches auch das von den teilnehmenden Kommunen getragene Risiko berücksich-

tigt. Hierzu entwirft BBH eine Anlage 1 zur Bestimmung des Aufgelds der beitretenden Kom-

mune. Es soll sich nicht lohnen mit dem Beitritt zu warten. 

Will ein Gesellschafter der Projektgesellschaft (zum Beispiel eine Bürgerenergiegesellschaft) 

Anteile an der Projektgesellschaft verkaufen, muss er diese erst den beteiligten Trägern und 

danach den nicht beteiligten Trägern anbieten, bevor er sie an Dritte verkaufen darf. 

 

 

IX. Eintritt und Austritt aus dem Energiewerk / Vorkaufsrecht Projektgesellschaft 

Dem gemeinsamen Kommunalunternehmen können auch nach Gründung jederzeit weitere 

kommunale Gebietskörperschaften beitreten. Ein späterer Beitritt erfolgt unter zusätzlicher 

Zahlung eines angemessenen Aufgeldes, welches das eingegangene unternehmerische Risiko 

der Gründungsgemeinden hinreichend abbildet (§ 3 KV). 

Auch der reguläre Austritt eines Trägers aus dem gemeinsamen Kommunalunternehmen ist 

zulässig, jedoch erst nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren nach Inkrafttreten der Satzung (§ 

21 Satzung). Scheidet eine Kommune oder der Landkreis durch den Austritt aus dem Energie-

werk aus, so ist gemeinsam die Höhe des Abfindungsanspruches zu bestimmen. Der Wert der 

Anteile des ausscheidenden Trägers werden bestenfalls einvernehmlich festgelegt oder nach 

einem in der Satzung festgelegten Bewertungsverfahren (§ 21 Abs. 4 u. Abs. 5 Satzung) von 

einem Wirtschaftsprüfer bewertet. 

 

Will ein Gesellschafter der Projektgesellschaft (zum Beispiel eine Bürgerenergiegesellschaft) 

Anteile an der Projektgesellschaft verkaufen, muss er diese erst den beteiligten Trägern und 

danach den nicht beteiligten Trägern anbieten, bevor er sie an Dritte verkaufen darf. 

 



Gemeinderat Dammbach vom 19.10.2023 Seite 8 von 14 

 

 

X. Finanzierung 

Zur Finanzierung der Mitarbeiter, der Räumlichkeiten und insbesondere der Kosten der Pro-

jektentwicklung und externer Dienstleister (Gemeinsames Geschäftsmodell B.II.1.) wird grob 

mit 600.000 € im Jahr gerechnet, bis die Gesellschaft die ersten Projekte verkauft. Die Finan-

zierung der geschätzten 600.000 € erfolgt im ersten Jahr durch Einzahlung in das Stammkapital 

(200.000 €) und Einzahlungen in die Kapitalrücklage oder Gesellschafterdarlehen. Nach Ver-

kauf der ersten Projekte soll die Gesellschaft sich langfristig selbst finanzieren und Gewinne 

aus der Projektentwicklung an die Kommunen ausschütten. Nach einer konservativen Schät-

zung ist die Gesellschaft in den ersten fünf Jahren auf die Finanzierung durch die Träger ange-

wiesen. Daher ist im Vertragswerk auch vorgesehen, dass in den ersten fünf Jahren keine Ge-

winne ausgeschüttet und Gesellschafterdarlehen nicht zurückgezahlt werden. Die Finanzierung 

ist im Wesentlichen in § 2 der Satzung und in §§ 13 und 14 KV geregelt. Bei Teilnahme des 

Landkreises, der 50% der Finanzierung übernimmt, und 32 Kommunen, liegt der jährliche An-

teil für jede Kommune an der Finanzierung bei voraussichtlich 9.375 € im Jahr. Um für den 

Fall vorzusorgen, dass sich nicht alle 32 Kommunen am Energiewerk beteiligen, wird der kom-

munale Vertreter ermächtigt, bis zu 20.000 € im Jahr zur Finanzierung des Energiewerks ohne 

Einholung eines weiteren Gemeinderatsbeschlusses zur Verfügung zu stellen. So ist selbst bei 

einer Zahl von 20 teilnehmenden Kommunen der geschätzte Anschubfinanzierungsbedarf von 

600.000 € gedeckt und eine Spannbreite vorhanden, um die Finanzierung der Gesellschaft si-

cherzustellen. 

Die Entscheidung über Finanzierung der individuellen Beteiligung an den Projekten erfolgt 

nach Abschluss der Projektentwicklung (B.II.2.). Über die entsprechenden Investitionen wird 

von den beteiligten Kommunen gesondert entschieden. 

 

Nach der ersten Infoveranstaltung im Mai hatte der Landkreis Aschaffenburg alle Kreis-, Ge-

meinde-, Marktgemeinde- und Stadträte im Landkreis am 12. September 2023 um 19:00 Uhr 

zu einer weiteren Informationsveranstaltung zur Gründung einer kommunalen Energieentwick-

lungsgesellschaft im Landkreis Aschaffenburg eingeladen. An dieser Hybrid-Veranstaltung 

konnten die Dammbacher Gemeinderäte entweder persönlich im Landratsamt, an ihrem priva-

ten Rechner oder im Rahmen der BA-Sitzung teilnahmen. In der Veranstaltung wurden die 

Satzung und der Vertrag vorgestellt. Die Beschlussfassung in den jeweiligen Gremien soll bis 

Ende Oktober erfolgen. 

 

Aus dem Gremium wird angemerkt, dass die Stadt Aschaffenburg gemeinsam mit dem Land-

kreis Miltenberg ein weiteres Energiewerk gründet, welches in Zusammenarbeit mit dem ehe-

maligen AVG Chef Herrn Gerlach in leitender Position eine Alternative zum Projekt des 

Landkreises Aschaffenburg darstelle. Ein weiterer Gemeinderat hätte sich eine Stellungnahme 

des Kämmerers gewünscht, ob dieses Projekt angesichts der Haushaltslage der Gemeinde 

Dammbach zu stemmen sei. Weiter wurde kritisiert, eine so weitreichende Entscheidung hätte 

mehr Vorbereitungszeit benötigt. Diese Kritik weist die Bürgermeisterin zurück, es habe ver-

schiedene Infoveranstaltungen zu dieser Thematik stattgefunden. Selbst eine Onlineveranstal-

tung hätte zu Zwecken der Information genutzt werden können. 

 

Mit 11:2 Stimmen beschließt der Gemeinderat Dammbach folgendes: 

 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Dammbach stimmt der Gründung eines gemeinsamen 

Kommunalunternehmens mit dem Arbeitstitel „Energiewerk Landkreis Aschaffen-

burg“ zu. 
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2. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Dammbach bzw. ihr Stellvertreter werden ermäch-

tigt und beauftragt, das ausgearbeitete Vertragswerk in Form von Konsortialvertrag 

und Satzung des gemeinsamen Kommunalunternehmens zu unterzeichnen. 

 

3. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Dammbach bzw. ihr Stellvertreter werden ermäch-

tigt und beauftragt, zur Anschubfinanzierung des gemeinsamen Kommunalunterneh-

mens in den Jahren 2024 bis einschließlich 2028 bis zu 20.000 € im Jahr in das gemein-

same Kommunalunternehmen einzuzahlen oder über Gesellschafterdarlehen zur Ver-

fügung zu stellen.  

 

4. Die Mittel sind in den Haushalten entsprechend einzustellen. 

 

 

4. Neuerlass der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 

Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsver-

ordnung). Beratung und Beschlussfassung (Anlage) 

 

Aufgrund einer Änderung im Bayerischen Straßen- und Wegegesetz muss die gemeind-

liche Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 

Sicherung von Gehbahnen im Winter neu erlassen werden. 

 

Als Rechtsgrundlage zum Erlass der Verordnung muss nun folgender Text angegeben 

werden: 

 

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (Ba-

yStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Oktober 1981 (BayRS 91-1-B), 

zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683) erlässt 

die Gemeinde Dammbach folgende Verordnung: 

 

Außerdem wird erstmalig ein Straßenreinigungsverzeichnis als Anlage für die Verord-

nung ergänzt. 

In der Anlage sind die Straßen je nach Reinigungsfläche in verschiedene Gruppen einzu-

teilen. Nach Überlegung der Verwaltung sollten die Straßen folgendermaßen eingruppiert 

werden: 

 

Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie 

Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen und zusätzlich die Fahrbahnränder 

in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe a festgelegten Breite) 

 Krausenbacher Straße (St 2317) 

 Wintersbacher Straße (St 2317) 

Gruppe B (Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte) 

Alle sonstigen öffentlichen Straßen 

 

Somit wären an Haupt- und Kreisstraßen soweit vorhanden die gemeinsamen Geh- und 

Radwege, Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen so-

wie wie Fahrbahnränder bis zu einer Breite von 0,40 m zu reinigen. 

Mit den 0,4 m Fahrbahnbreite sind die Rinnen am Fahrbahnrand abgedeckt. 
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Das Betreten der Fahrbahn darf an diesen Straßen nicht gefordert werden, ist bei einer 

Reinigungsbreite von 0,4 m aber nicht erforderlich. 

 

Im Winter müssen gemäß § 11 der Verordnung nur die Gehwege gesichert werden. 

Es muss entweder der Gehweg über die gesamte Breite gesichert werden oder, falls keiner 

vorhanden ist, der Straßenrand in einer Breite von 1 m. 

Im Gegensatz hierzu erstreckt sich die Reinigungsfläche an der Hauptstraße (Krausenba-

cher-, Wintersbacherstraße) über den Gehweg und 40 cm des Fahrbahnrands und an den 

übrigen Ortsstraßen über Gehweg und die Straße bis zur Fahrbahnmitte. 

 

Alle übrigen Straßen sind bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte zu reinigen. 

Da in den Nebenstraßen Tempo 30 gilt und diese deutlich weniger befahren sind, kann 

das Reinigen bis zur Straßen- bzw. Fahrbahnmitte gefordert werden. 

 

 Der Gemeinderat beschließt einstimmig (13:0) den Neuerlass der Reinigungs- und Si-

cherungsverordnung der Gemeinde Dammbach. Mit Neuerlass wird die Verordnung 

vom 08.01.2009 aufgehoben. 

 

 

5. Straßenreparaturen Gerlachstraße. Ggf Beratung und Beschlussfassung 

 

Eine Priorisierung der Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich Straßenreparaturarbeiten wurde 

durch den Gemeinderat vorgenommen. Im Bereich Gerlachstraße sind nach Ausführung der 

Maßnahmen Mängel vorhanden. So könne das Wasser in den neu eingebauten Sinkkästen 

nicht abfließen. Eventuell sei das Gefälle nicht korrekt, bzw. der Sinkkasten zu hoch einge-

baut. 

Laut Bauamt sei eine Bauabnahme in der Gerlachstraße noch nicht erfolgt. Eine Mängelan-

zeige soll erfolgen.  

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig (13:0), dass hinsichtlich der durchgeführten 

Maßnahmen im Bereich Gerlachstraße 10 eine Mängelanzeige erfolgen soll. Eine ord-

nungsgemäße, fachgerechte Ausführung soll vor Bauabnahme gewährleistet sein.  

 

Sollte es erforderlich sein, erneute Baumaßnahmen durchzuführen um ein Gefälle ord-

nungsgemäß zu erstellen, soll der bereits ausgeführte reparierte Bereich in einer kosten-

pflichtigen Abrechnung ausgenommen werden. 

 

 

6. Beauftragung eines Planers zur Erstellung weiterer Unterlagen - Pläne für das RaiBa-

Gebäude zur Antragstellung Nutzungsänderung und Förderantrag ALE. Beratung und 

Beschlussfassung (Tischvorlage) 

 

Laut neuester Empfehlung sollte der Förderantrag an ALE separat - zu gegebener Zeit beraten 

und beschlossen werden, teilt die Bürgermeisterin mit. Das Prüfverfahren des Förderantrags 

könne zu zeitlichen Verzögerungen führen. 

 

Eine Nutzungsänderung zum Einbau einer provisorischen Kindergarten-/Kinderkrippen-

gruppe in die Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbank, Dammbach soll erfolgen. Ein 

Angebot über die Erstellung eines Nutzungsänderungsantrages durch das Büro Schuler, 

Schickling, Rössel liegt dem Gremium vor. 
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Ein Mitglied des Gremiums erkundigt sich, ob die Anforderungen an den Brandschutz in die 

Planungen einbezogen wurden, bzw. ob es hierfür Übergangsfristen gebe. Der zweite Bürger-

meister erklärt, dass die Planer im Dialog mit der Kindergartenaufsicht diese Vorgaben be-

rücksichtigen. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig (13:0) den Auftrag zur Erstellung einer Nut-

zungsänderung zum Einbau einer provisorischen Kindergarten-/Kinderkrippengruppe 

in das ehemalige Raiffeisengebäude, an das Büro Schuler, Schickling, Rössel zu verge-

ben.  

 

Über einen Förderantrag an das ALE soll separat beraten und beschlossen werden. 

 

 

7. Aktuelles aus der Interkommunalen Allianz Spessartkraft 

 

7.1. Personalangelegenheiten Allianz SpessartKraft e.V. 

 

Am 01.10.2023 ist Frau Lena Rosenberger als Allianzmanagerin aus der Elternzeit zurückge-

kehrt. Da Frau Rosenberger in Teilzeit (50 %) arbeitet, ist zur Unterstützung eine Bürokraft 

ebenfalls in Teilzeit (50 %) zum 01.11.2023 eingestellt worden. 

  

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.  

 

 

7.2. Regionalbudget - Vorschlag der Gemeinde Maibaum 

 

Regionalbudget 2024 

 

Die Bürgermeisterin berichtet, dass auch im Kalenderjahr 2024 Projekte über das Regional-

budget gefördert werden können. Sowohl Privatpersonen, Vereine als auch die Gemeinde 

selbst können Förderanträge stellen. Bei einem Eigenanteil von 20 % und einer Bezuschus-

sung von 80 % der zuwendungsfähigen Nettokosten können Projekte gefördert werden. 

 

Sie berichtet weiter, dass die Beantragung der Fördermittel für das Regionalbudget 2024 be-

reits möglich sei. Die Frist des ersten Förderaufrufes ist auf den 15.Dezember 2023 festgelegt. 

Pro Projekt werden maximal 10.000 € gefördert bei zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 

maximal 20.000 €. Zudem muss der Zuwendungsbedarf die Bagatellgrenze von 500 € über-

schreiten. Eine Umsetzung der Maßnahme muss bis zum 20.09.2024 erfolgen. Der Verwen-

dungsnachweis muss bis zum 01.10.2024 erfolgen. 

 

Vorschlag der Gemeinde für 2024: 

 

 Maibaum in Metall, permanent aufgestellt, versehen mit Vereinswappen (diese sind 

bereits vorhanden) 

 

Der Gemeinderat wird gebeten weitere Ideen für das Regionalbudget 2024 zu ermitteln und 

einzureichen. In der Novembersitzung soll das Gremium über die eingereichten Ideen beraten 

und entscheiden. 
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Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.  

  

 

8. Informationen der 1. Bürgermeisterin 

 

8.1. Sachstand Kindergarten 

 

Die Nutzungsänderung des Kindergartens sollte zeitnah umgesetzt werden, berichtet die Bür-

germeisterin.  

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.   
 

 

8.2. Sachstand Wasserversorgung 

 

Das Ingenieurbüro Arz ist beauftragt die Planung und Sanierung der Wasserleitung in der 

Frühlingstraße vorzusehen. Eine Kamerabefahrung der Leitungen wurde in Auftrag gegeben. 

 

Ein Gemeinderat erinnert daran, dass ein Masterplan hinsichtlich Priorisierung der Maßnah-

men und gleichzeitiger zeitlicher Bewertung (Zeitstrahl) vom Gremium gewünscht wurde.  

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.   
 

 

8.3. Aussetzung der Bausparrate 

 

Die Bürgermeisterin informiert, dass auf Grund der angespannten Haushaltslage die Rate des 

Bausparvertrags der Gemeinde Dammbach über 2 Mio. Euro bereits im Juni 2023 ausgesetzt 

wurde. Der Vertrag ruht aktuell. 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.   
 

 

8.4. Bürgerentscheid - Kosten 

 

Die Kosten des Bürgerentscheids belaufen sich auf je 7.500 € für die Gemeinden Dammbach 

und Mespelbrunn.  

 

Aus dem Gremium wird nachgefragt, ob die Kosten für den Flyer der VG in dieser genannten 

Summe enthalten sind. Außerdem wird nachgefragt, wer die Broschüre beauftragt habe und 

vor allem wer die Verteilung in Dammbach initiiert habe. Sowohl der Gemeinderat, der 

2.Bürgermeister als auch die 1.Bürgermeisterin wurden nicht in Kenntnis gesetzt. 

 

Nach kontroverser Diskussion über den Bürgerentscheid beendet die Bürgermeisterin diese 

und ist der Ansicht, dass ein Bürgerentscheid als demokratisches Mittel den Bürgern zur Ver-

fügung stehen müsse und somit die Kosten zu tragen sind. 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.   
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8.5. Ortspokalschießen am 04.11.2023 - Einladung 

 

Im Namen des Schützenvereins ergeht eine herzliche Einladung zum Ortspokalschießen am 

04.11.2023 an den Gemeinderat. Die Bürgermeisterin schlägt vor eine eigene Gruppe des Ge-

meinderates zu bilden und anzumelden. 

Sie wird die Bereitschaft, bzw. die Möglichkeit der Gremienmitglieder hierzu abfragen.  

 

 Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis. 

 

 

9. Anfragen des Gemeinderats (§ 30 der Geschäftsordnung) 

 

 

9.1. Sachstand Wallride 

 

Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Sachstand Reparaturmaßnahmen Wallride. Die 

Bürgermeisterin berichtet, dass Spezial-Sand zu Ausgleichsmaßnahmen bestellt wurde. Dieser 

müsse bei Bedarf nachgefüllt und befestigt werden. 

Ein Ratsmitglied ist der Meinung, dass die Neigung der Wallride, bzw. die Modellierung des 

Geländes nicht passe. 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis. 

  

 

9.2. Sachstand eingelagertes Benzin - Katastrophenschutz 

 

Ein Ratsmitglied erkundigt sich nach dem Sachstand des eingelagerten Benzins. Eine Aussage 

des Kämmerers wird erwünscht, ob und mit welchen Modalitäten ein Weiterverkauf des 

Treibstoffes möglich ist. Zudem wird angemerkt, dass durch das Hinzufügen eines Additives 

die Haltbarkeit verlängert werden könne. 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis. 

  

 

10. Anfragen der Bürger an den Gemeinderat 

 

10.1. Schild - eingeschränkter Winterdienst 

 

Ein Bürger stellt fest, dass am Ortseingang ein neues Schild aufgestellt wurde „eingeschränk-

ter Winterdienst“ und erkundigt sich, was dies konkret bedeute.  

 

Der Winterdienst erfolgt an Nebenstraßen, bzw. an ungefährlichen Stellen nicht unverzüglich, 

sondern wenn Kapazitäten frei sind.  

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.  

 

 

10.2. Trafostation - Bericht im Main-Echo 
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Die Berichterstattung im Main-Echo zur künstlerischen Gestaltung der Trafostation wird von 

einem Bürger kritisiert. Selbst die Ortsbezeichnung des Standortes sei nicht korrekt erfolgt. 

 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.   

 

 

10.3. Straßenschäden Straße Geishöhe - Beschilderung Geishöhe 

 

Ein Gast weist dringlichst darauf hin, dass die Straße zur Geishöhe (im oberen Bereich) unbe-

dingt ausgebessert werden müsse. Der Weg weist tiefe Löcher, die ein großes Gefahrenpoten-

zial für Fahrradfahrer und Motorradfahrer darstelle. Die schadhaften Stellen sollten vor Win-

tereinbruch unbedingt ausgebessert werden. 

 

In diesem Zusammenhang wird nachgefragt, wann die beschlossene Beschilderung (Be-

schränkung des Schwerlastverkehrs) erfolgt. Der 2.Bürgermeister berichtet, dass der Beschil-

derungsplan aktuell bei der Polizei vorliege.  

Aus dem Gremium wird darauf hingewiesen, dass bei der aktuell geplanten Beschilderung die 

Feuerwehr keine Fahrten (Übungsfahrten, Bewegungsfahrten) in diesem Bereich unternehmen 

dürfe. Auf Antrag könne die Gemeinde im Einzelfall die Fahrten gestatten. 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.   

  

 

 

 

Ende der Sitzung 20:20 Uhr 

 

 

 

Waltraud Amrhein 

1. Bürgermeisterin 

Judith Ringel 

Schriftführerin 

 
  


